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Baden-Württ emberg ist so vielfälti g und reich an Kultur 
und Freizeitmöglichkeiten, dass es für Familien immer 
wieder spannend und lohnend ist, das Land zu erkun-
den. Dabei helfen wir mit unserem Landesfamilienpass. 
Auch 2025 bietet der Landesfamilienpass wieder viele 
att rakti ve Ausfl ugsziele für die ganze Familie an, wel-
cher im Bürgermeisteramt Wallhausen abgeholt wer-
den kann.

Mit dem Landesfamilienpass und der jährlich neuen 
Gutscheinkarte können Familien kostenlos oder zu ei-
nem ermäßigten Eintritt  Schlösser, Gärten und Museen 
in ganz Baden-Württ emberg besuchen.

Familien können diesen erhalten, wenn eine der folgen-
den Voraussetzungen erfüllt ist:

• Familien mit mindestens drei kindergeldberechti gten 
Kindern, die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft  
leben

• Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens 
einem kindergeldberechti gten Kind in häuslicher Ge-
meinschaft  leben

• Familien mit einem kindergeldberechti gten schwer-
behinderten Kind, die mit diesem in häuslicher Ge-
meinschaft  leben

• Familien, die kinderzuschlags-, wohngeld- oder Hartz-
IV-berechti gt sind und mit mindestens einem kinder-
geldberechti gten Kind zusammenleben

• Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) erhalten und mit mindestens 
einem Kind in häuslicher Gemeinschaft  leben.

Die Familien, die Hartz-IV- bzw. Kinderzuschlag/Kinder-
geld beziehen, haben dies durch den aktuellen Leis-
tungsbescheid nachzuweisen. Bei über 18 Jahre alten 
Kindern ist der Kindergeldbezug nachzuweisen. Auch 
bei über 18 Jahre alten Kinder bitt en wir ein Nachweis 
über Kindergeldbezug mitzubringen. 

Weiterhin weisen wir darauf hin, dass bei Verlust der 
Gutscheinkarte diese nicht ersetzt werden darf. Bei 
Sonderveranstaltungen in den Landeseinrichtungen 
kann es möglich sein, dass der Landesfamilienpass nicht 
anerkannt wird.

LANDESFAMILIENPASS
und GUTSCHEINKARTE 2026
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Amtliche Amtliche 
BekAnntmAchungenBekAnntmAchungen

Einladung zur Sitzung 
des Technischen Ausschusses
am Mittwoch, 25.2.2026, um 17.00 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses, Seestraße 2, 74599 Wallhausen

Tagesordnung
 1. Bauliche Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Julius-

Wengert-Schule zur Ganztagesbetreuung
 2. Baugesuche 
  2.1. Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
    Nutzungsänderung für Lagerplatz PKW-Abstellplatz 

und Sanitär WC-Häuschen, Flst. 343/4, Heidweg 4, 
74599 Wallhausen 

 3. Frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplan „Nahversor-
gung Satteldorf, 1. Erweiterung“ in Satteldorf 

 4. Leasingfahrzeug für Hausmeister und Wochenenddienste
 5. Anfragen aus dem Technischen Ausschuss - öffentlich -
 6. Bekanntgaben/Verschiedenes 

Die gesamte Einwohnerschaft ist zum Besuch der öffentlichen 
Sitzung eingeladen.

Sie fi nden die Einladungen zur öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung sowie die zugehörigen Beratungsunterlagen 
ab sofort online in unserem Ratsinformationssystem. 
Über unsere Gemeindehomepage www.gemeinde-wall-
hausen.de unter dem Reiter „Aktuelles“ gelangen Sie zum 
Ratsinformationssystem.

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates
am Mittwoch, 25.2.2026, um 19.00 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses, Seestraße 2, 74599 Wallhausen

Tagesordnung
 1. Bekanntgabe nicht öffentlicher Beschlüsse 
 2. Information über Entscheidungen im Technischen Aus-

schuss
 3. Einwohnerfragestunde 
 4. Neufassung des Gebührenverzeichnisses der Friedhofs-

satzung
 5. Änderung Friedhofssatzung 
  (Anpassung Bereich Gebühren)
 6. Bauliche Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Julius-

Wengert-Schule zur Ganztagesbetreuung 
 7. Information zur gemeindlichen Brückenschau 2025 
 8. Information zur geplanten Baumaßnahme Landes- und 

Kreisstraße 
 9. Information Fertigstellung Modernisierung gemeindliche 

Abwasserbeseitigung 
 10. Regelung zur Gewährung eines Sachgeschenks beim Aus-

scheiden von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen wegen Renten-
eintritts 

 11. Bestellung von Frau Anne Kiderlen zur Standesbeamtin der 
Gemeinde Wallhausen 

 12. Spendenannahme 
 13. Anfragen aus dem Gemeinderat - öffentlich 
 14. Bekanntgaben/Verschiedenes 

Die gesamte Einwohnerschaft ist zum Besuch der öffentlichen 
Sitzung eingeladen.

Sie fi nden die Einladungen zur öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung sowie die zugehörigen Beratungsunterlagen 
ab sofort online in unserem Ratsinformationssystem. 
Über unsere Gemeindehomepage www.gemeinde-wall-
hausen.de unter dem Reiter „Aktuelles“ gelangen Sie zum 
Ratsinformationssystem.

„Bleib am Ball – 

egal was kommt“ 
am 19.3.2026

Die besten Freunde Dylan und Youssef träumen davon, 
Profi fußballer zu werden. Eines Tages ändert ein un-

erwartetes Ereignis alles für Dylan und er muss sich mit 
seinem neuen Leben arrangieren. Er will seinen Traum 
nicht aufgeben und ist nach wie vor fest entschlossen, 
gemeinsam mit Youssef den Touzani-Cup zu gewinnen. 
Dank der Hilfe des Skatermädchens Maya, in die er sich 
verknallt, lernt er das Fußballspielen auf eine ganz neue 
Art und Weise.

Die Vorstellung am Donnerstag, den 19.03.2026 im alten 
Gebäude der Grundschule Wallhausen beginnt um 
14.15 Uhr. Der Eintritt beträgt 2,00 €. Der Film ist freige-
geben mit einer Altersbegrenzung ab 6 Jahren und dauert 
90 Minuten.

Abschließend ein Hinweis an die Eltern unserer Film-
kistebesucher: Der Film erhielt die FSK Freigabe mit 
Altersbegrenzung ab 6 Jahren. 

Wir möchten Ihnen die freiwillige Empfehlung vom Bun-
desverband Jugend und Film e. V. weitergeben, die 
diesen Film ab 8 Jahre empfi ehlt. Bitte bedenken Sie 
dies, wenn Sie Ihr Kind ins Kinderkino im Monat März 
lassen.

Ein Film über wahre Freundschaft, 

das Nicht-Aufgeben 

und den Willen zum Sieg...
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GELBER-SACK-ABFUHR:
FREITAG, 27. Februar 2026

Gemeinde Wallhausen	�  Wahlkreis 22, Schwäbisch Hall

Wahlbekanntmachung
1. 	Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von 

Baden-Württemberg statt.
		  Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2. Die Gemeinde Wallhausen ist in folgende vier allgemei-

ne Wahlbezirke eingeteilt: 
		  Nummer des	 Abgrenzung	 Wahlraum
		  Wahlbezirks	 des Wahlbezirks

		  00101	 Ortsteil Wallhausen	 Kulturhaus, 
				    Wallhausen,
				    Am Freibad 1, 
				    rollstuhlgerecht

		  00202	 Ortsteile 	 Evangelischer
			   Schainbach und 	 Gemeindesaal,
			   Limbach	 Wallhausen-
				    Schainbach,
				    Kirchsteige 6

		  00303	 Ortschaft 	 Evangelisches
			   Hengstfeld, bestehend 	 Gemeindehaus,
			   aus den Ortsteilen 	 Wallhausen-
			   Hengstfeld, Asbach, 	 Hengstfeld,
			   Roßbürg und 	 Hauptstraße 96,
			   Schönbronn	 rollstuhlgerecht

		  00404	 Ortschaft Michelbach 	 Bürgerhaus, 		
	 an der Lücke	 Wallhausen-

				    Michelbach 
				    an der Lücke, 
				    Schlossstraße 4,
				    rollstuhlgerecht

		  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 25. Januar 2026 bis 15. Februar 2026 über-
sandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

		  Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 16:30 Uhr im Rathaus Wallhausen, Rathaus-
saal, Seestraße 2, 74599 Wallhausen zusammen.

3.	 Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist. 

		  Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur 
Identitätsfeststellung ihren Personalausweis oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen.

		  Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.

		  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

		  Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

		  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

		  a)	 für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 
Namen der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewer-
ber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter An-
gabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch dieser, bei Kreiswahlvorschlägen von 
Einzelbewerbern außerdem die Angabe Einzelbewer-
ber und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung,

		  b)	 für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Listenbewerber der zugelassenen Lan-
deslisten und links von der Parteibezeichnung einen 
Kreis für die Kennzeichnung.

		  Der Wähler gibt
		  seine Erststimme in der Weise ab,
		  dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-

druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewer-
ber sie gelten soll,

		  und seine Zweitstimme in der Weise,
		  dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.

		  Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine oder 
dem besonderen Nebenraum darf nicht fotografiert oder ge-
filmt werden.

4.	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.

5.	 Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

		  a)	 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlkreises oder

		  b)	 durch Briefwahl

		  teilnehmen.

		  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meindebehörde einen Wahlschein, einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

6.	 Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine 
Änderung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder 
auf die Person des Wählers hinweisenden Zusatz enthält 
oder wenn sich bei der Briefwahl in dem Stimmzettelum-
schlag sonst eine derartige Äußerung befindet oder der 
Stimmzettelumschlag gekennzeichnet ist (§ 42 Absatz 1 
Satz 1 Nummern 6 und 7 des Landtagswahlgesetzes).

7.		 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un-
zulässig (§ 8 Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

		  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnah-
me erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 
8 Absatz 4 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

		  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
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mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Absätze 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Wallhausen, den 20. Februar 2026

Bürgermeisteramt Wallhausen

gez. Andreas Frickinger
Bürgermeister

Gemeinde Wallhausen Landkreis Schwäbisch Hall

Bekanntmachung der
A)  Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat am 28.01.2026 folgende Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.   im Ergebnishaushalt
  mit den folgenden Beträgen EUR
1.1   Gesamtbetrag 
  der ordentlichen Erträge von 11.724.600
1.2   Gesamtbetrag 
  der ordentlichen Aufwendungen von 11.947.900
1.3   Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
  (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -223.300
1.4   Gesamtbetrag 
  der außerordentlichen Erträge von 0
1.5   Gesamtbetrag 
  der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6   Veranschlagtes Sonderergebnis
  (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0
1.7   Veranschlagtes Gesamtergebnis 
  (Summe aus 1.3 und 1.6) von -223.300

2.   im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1   Gesamtbetrag der Einzahlungen 
  aus laufender Verwaltungstätigkeit von 11.030.000
2.2   Gesamtbetrag der Auszahlungen 
  aus laufender Verwaltungstätigkeit von 10.515.800
2.3   Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 
  des Ergebnishaushalts
       (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 514.200
2.4   Gesamtbetrag der Einzahlungen 
  aus Investitionstätigkeit von 1.741.200
2.5   Gesamtbetrag der Auszahlungen 
  aus Investitionstätigkeit von 2.940.600
2.6   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/
  -bedarf aus Investitionstätigkeit 
  (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -1.199.400
2.7   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/
  -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -685.200
2.8   Gesamtbetrag der Einzahlungen 
  aus Finanzierungstätigkeit von 1.050.000
2.9   Gesamtbetrag der Auszahlungen 
  aus Finanzierungstätigkeit von 363.000
2.10   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/
  -bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
  (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 687.000
2.11   Veranschlagte Änderung 
  des Finanzierungsmittelbestands,
          Saldo des Finanzhaushalts 
  (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 1.800

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird festgesetzt auf   1.050.000 EUR

§ 3 Verpfl ichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpfl ichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpfl ichtungsermächtigungen), wird 
festgesetzt auf  350.000 EUR

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
 2.350.000 EUR 

§ 5 Steuersätze (nachrichtlich Festsetzung erfolgte durch 
Hebesatzung)
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
  a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
   (Grundsteuer A) auf 540 v. H.
  b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 550 v. H.
  der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v. H.
  der Steuermessbeträge.

B) Die Gesetzmäßigkeit wurde mit Erlass des Landratsamtes 
vom 12.02.2026, Aktenzeichen L1.2-092.411 bestätigt.

  Der in § 2 der Haushaltssatzung auf 1.050.000 Euro fest-
gesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnah-
men wurde gemäß § 87 Abs. 2 GemO genehmigt.

  Der in § 3 der Haushaltssatzung auf 350.000 € festgesetz-
te Gesamtbetrag der Verpfl ichtungsermächtigung bedarf 
in voller Höhe der Genehmigung nach § 86 Abs 4 GemO. 
Die Genehmigung wurde erteilt.

  Der in § 4 der Haushaltssatzung auf 2.350.000 € festge-
setzte Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf gemäß 
§ 89 Abs. 3 GemO keiner Genehmigung der Rechtsauf-
sichtsbehörde, da er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt 
veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht über-
steigt. 

C) Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

  Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wird hiermit ge-
mäß § 81 Abs. 3 GemO öffentlich bekanntgemacht.

  Jedermann kann die Haushaltssatzung und den Haushalts-
plan

  in der Zeit von Montag, dem 23.02.2026
    bis Dienstag, dem 03.03.2026
  je einschließlich, während den üblichen Öffnungszeiten im 

Rathaus, Seestr. 2, 74599 Wallhausen, im EG vor dem 
Zimmer 0.05 Einsicht nehmen.

Wallhausen, den 20.02.2026
gez. Andreas Frickinger, 
Bürgermeister

Hundehaufen 
nicht dort,

wo Kinder spielen 
und Leute laufen!
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LandratsamtLandratsamt

Fahrplanänderungen Linie S1 (Firma Müller) 
ab 01.03.2026
Um die Pünktlichkeit der Fahrten zu erhöhen, werden zum 
01.03.2026 zahlreiche Fahrten bei der Schnellbuslinie S1 
(Schwäbisch Hall – Wolpertshausen – Crailsheim und zurück) 
im Minutenbereich geändert. Aufgrund von neuen Tempo-30-
Zonen und häufigen Staus in Crailsheim können aktuell die 
Fahrzeiten der Busse nicht immer eingehalten werden.
So startet z. B. die Fahrt um 6.08 Uhr ab Schwäbisch Hall 
zukünftig bereits um 6.03 Uhr ab ZOB. Beim Gegenkurs um 
6.58 Uhr (zukünftig 6.57 Uhr) ab Crailsheim Berliner Platz gibt 
es ebenfalls Änderungen bei den Abfahrts- und Ankunftszeiten 
an den Haltestellen. Kurs 004 nach Crailsheim bedient neu um 
6.58 Uhr den Halt „Rudelsdorf Abzweig“, sowie um 7.00 Uhr 
den Halt „Ilshofen Lerchenmühle Abzweig“. 
Alle Änderungen markiert finden Sie bei der neuen S1-Fahr-
plantabelle im PDF-Format, gültig ab 01.03.2026, unter  
www.kreisverkehr-sha.de / „Fahrpläne zum Download“.

Lehrfahrt der Anbietergemeinschaft  
Urlaub auf dem Bauernhof 
Die Anbietergemeinschaft „Urlaub auf dem Bauernhof in Ho-
henlohe-Franken e.V.“ lädt alle Interessierte ganz herzlich zu 
ihrer Lehrfahrt am 14. März 2026 ein.
Vormittags wird der Ferienhof Obertor in Kirchberg a. d. Murr 
besichtigt. Beim Mittagessen in der Schwabenalm Winnenden 
besteht ein Zugang zu Adventure Golf. Abschließend geht es 
auf den Obsthof Czycholl, Weinstadt mit Besichtigung, Kaffee 
und kleinem Snack.
Die Zustiege sind in Wolpertshausen, Park&Ride Westernach 
und Öhringen.
Die Kosten (ohne Mittagessen) betragen für Mitglieder 50,00 € 
und für Nichtmitglieder 60,00 €. Neue Mitglieder sind jederzeit 
willkommen und können schon zum vergünstigten Preis mit-
fahren.
Anmeldung und weitere Informationen bis spätestens 
06.03.2026 bei der Vorsitzenden der Anbietergemeinschaft 
Nicole Klingler-Schultz per E-Mail liebesdorf-klingler@gmx.de 
oder unter der Telefonnummer 07952/926637.

SchulnachrichtenSchulnachrichten
WeiterbildungWeiterbildung

Neues aus der Julius-Wengert-Schule
Schulanmeldung für 2026/2027
Die Schulanmeldung für die neuen Erstklässler 2026/2027 
findet statt am Donnerstag, 26.2.2026, ab 14.00 Uhr. 
Kinder, die einen Kindergarten in der Gemeinde besuchen, 
erhalten noch eine persönliche Einladung. Schulpflichtig sind 
alle Kinder, die vor dem 30. Juni 2020 geboren sind. 
Kinder, die nach dem Einschulungsstichtag und bis zum  
30. Juni 2027 das sechste Lebensjahr vollenden, können von 
ihren Eltern vorzeitig zur Schule angemeldet werden. Über die 
Aufnahme entscheidet die Schulleitung.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Wieczorek im Se-
kretariat der Julius-Wengert-Schule unter der Nummer 
07955/3161.� Andreas Kurz, Rektor

Unsere JUbilareUnsere JUbilare

Unsere besten Wünsche zum Geburtstag
am Samstag, 21.2.
Herrn Jozsef Antal Balla, Wallhausen, 75 Jahre

Wir gratulieren dem Jubilar sehr herzlich zum 
neuen Lebensjahr. Mögen Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit ihn auf all seinen Wegen be-
gleiten.

Rosa Stecher feiert ihren 93. Geburtstag
Am Donnerstag, 12.2.2026 beging Frau Rosa Stecher ihren 
93. Geburtstag. Ortsvorsteher Markus Kleinert gratulierte der 
Jubilarin persönlich und namens der Gemeinde zu ihrem  
Ehrentag sehr herzlich und überreichte ihr ein kleines Ge-
schenk.
Wir wünschen Frau Stecher Gesundheit, Zufriedenheit und 
noch viele glückliche Jahre.

VolkshochschuleVolkshochschule

VHS Wallhausen
26130213WA - Aquafitness
Aquafitness ist ein gelenkschonendes 
Ganzkörpertraining. Im Wasser werden 
sämtliche Muskelgruppen mit und auch 
ohne Geräte trainiert. Gleichgewicht 

und Ausdauer können im Wasser ohne Sturzgefahr gefördert 
werden. Es werden keine Voraussetzungen benötigt. Spaß im 
Wasser ist garantiert.
Flotte Musik unterstreicht das abwechslungsreiche Fitness-
programm.
Empfohlen wird das Tragen von Aquaschuhen. Möglich sind 
auch Gymnastikschuhe aus Stoff oder ABS-Socken. Gut sit-
zende Badekleidung, persönliche Hygieneartikel und ein Ge-
tränk werden benötigt.
Kursort: 	Hallenbad Blaufelden
Datum: 	06.03. - 24.07.26 (15 Termine)



6 8/2026 Freitag, 20. Februar 2026

Uhrzeit:  1. Kurs 15.15 Uhr - 16.00 Uhr
 2. Kurs 16.00 Uhr - 16.45 Uhr
Kursgebühren: 135,- Euro (inkl. Einritt Hallenbad)
Nähere Infos und Anmeldung unter www.vhs-crailsheim-land.de, 
unter volkshochschule.wallhausen@gmx.de oder unter Tel. 
0160-8986183.

26110300WA Selbstbestimmt vorsorgen
Informationen zum Betreuungsrecht, Ehegattennotvertre-
tungsrecht, Vorsorge durch Vollmachterteilung, Betreuungs-
verfügung und Patientenverfügung...
Datum:  07.03.2026 von 10.00 - 11.30 Uhr
Veranstaltungsort:  Gemeindehaus Wallhausen
Kursgebühr  9,00 Euro - Bezahlung direkt vor Ort
Nähere Infos und Anmeldung unter www.vhs-crailsheim-land.de, 
unter volkshochschule.wallhausen@gmx.de oder unter Tel. 
0160/8986183. Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 25. Februar 
2026.

Im Notfall BereItIm Notfall BereIt

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für den
gesamten Landkreis Schwäbisch Hall
116 117 ohne Vorwahl, kostenfrei
Oder 0791/19222 (DRK-Leitstelle)
Werktags 18.00– 8.00 Uhr
Sa., So. und Feiertage   8.00– 8.00 Uhr
Zentrale Notfallpraxis im Landkreis Schwäbisch Hall:
DIAK Schwäbisch-Hall, Diakoniestraße 10, Tel. 0791/753-4567
Öffnungszeiten jeweils an Wochenenden und Feiertagen von 
10.00 – 18.00 Uhr

Augenärztlicher Notdienst Tel. 116 117

Zahnarzt Zentrale Rufnummer: 0761/12012000

HNO-Notfallpraxis Heilbronn
Tel. 0180/5120112
Sa., So. und Feiertage von 10.00 – 20.00 Uhr

Rettungsdienst  Rufnummer 112

Apotheken-Notdienst
Freitag, 20.2.2026 Hof-Apotheke Schillingsfürst
Samstag, 21.2.2026 Apotheke Kiderlen Feuchtwangen
Sonntag, 22.2.2026 Apotheke Rot am See
Montag, 23.2.2026 Rats-Apotheke Crailsheim
Dienstag, 24.2.2026 Apotheke Gerabronn
Mittwoch, 25.2.2026 Flügelau-Apotheke Crailsheim
Donnerstag, 26.2.2026 Hof- Apotheke Schillingsfürst

Die neue digitale Versorgungsplattform 
der KVBW docdirekt.de – 
digitale Anlaufstelle der 116117
Sie sind akut erkrankt und erreichen Ihren Arzt oder Ihre Ärz-
tin nicht? Unter www.docdirekt.de bekommen Sie rund um die 
Uhr eine medizinische Ersteinschätzung, also wie dringend 
Hilfe benötigt wird und welches Versorgungsangebot zur Ver-
fügung steht. Dieses digitale Angebot ergänzt den 116117-Pa-
tientenservice.

Wie funktioniert docdirekt?
Rufen Sie www.docdirekt.de auf und geben Ihre Postleitzahl 
ein. Danach werden Sie zur medizinischen Ersteinschätzung 
(SmED) weitergeleitet, die Beschwerden und Vorerkrankungen 
abfragt. Anschließend erhalten Sie eine fundierte Handlungs-
empfehlung – wie schnell und wo Sie behandelt werden soll-
ten. Bei Empfehlung einer Videosprechstunde können Sie di-
rekt im virtuellen Wartezimmer Platz nehmen und sich von 
qualifi zierten Tele-Ärzten und -Ärztinnen beraten lassen.

Was kostet der Service?
Die medizinische Ersteinschätzung ist kostenlos und ohne 
Registrierung möglich.
Wird eine Videosprechstunde durchgeführt, übernehmen für 
gesetzlich Versicherte die Krankenkassen die Kosten. Aus 
diesem Grund sind bei der Anmeldung zur Videosprechstunde 
auch Daten zur Versicherung anzugeben. Privatversicherte 
erhalten für die ärztliche Behandlung eine Rechnung vom 
Tele-Arzt.
Ein Versorgungsangebot der KVBW docdirekt ist ein Angebot 
der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, organisiert von der 
Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Ziel ist, die 
telemedizinische Versorgung für die Bevölkerung in Baden-
Württemberg weiter auszubauen – digital, sicher und bedarfs-
gerecht.

Änderung Notdienst
Die Kassenärztliche Vereinigung 
Baden-Württemberg (KVBW) muss 
vorübergehend die Öffnungszeiten 

der allgemeinen Notfallpraxen in Baden-Württemberg 
einschränken. Hintergrund ist ein Urteil des Bundes-
sozialgerichtes (BSG), das weitreichende Konsequen-
zen für den ärztlichen Bereitschaftsdienst hat und da-
her Anpassungen an der Struktur erforderlich macht.
Diese Änderung gilt seit 25.10.2023 und vorerst bis 
auf Weiteres.
Wir bitten Sie, die aktuellen Öffnungszeiten Ihrer Not-
fallpraxis auf unserer Homepage unter nachfolgendem 
Link https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/
notfallpraxis-fi nden einzusehen.
Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungs-
zeiten ohne vorherige Anmeldung in die Notfallpraxis 
kommen. Für nicht gehfähige Patienten kann in drin-
genden Fällen und einer erforderlichen Akutbehand-
lung ein Hausbesuch über die 116117 angefragt werden.
Bei medizinischen Notfällen, insbesondere bei Ver-
dacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, muss sofort der 
Rettungsdienst unter der 112 alarmiert werden.

Hospiz – Begleitung Sterbender 
und ihrer Angehörigen
Wir bieten Unterstützung bei der Begleitung Schwerkranker, 
Sterbender und deren Angehörigen, zu Hause und in Pfl ege-
einrichtungen.
Trauerbegleitung:
In regelmäßigen Abständen wird zu einem Trauerfrühstück ein-
geladen. Bei Fragen zu den Terminen und für die Anmeldung 
rufen Sie uns gerne auf dem Einsatzhandy an.
Auf Wunsch ist auch eine Einzelbegleitung möglich.
Kontakt: 
Hospiz – Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen e. V.
Blaufeldener Str. 14, 74582 Gerabronn
Einsatzhandy: 0171/5775934
kontakt@hospizdienst-hohenlohe-franken.de
www.hospizdienst-hohenlohe-franken.de
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Hospiz – Begleitung Sterbender  
und ihrer Angehörigen
Letzte-Hilfe-Kurs – Am Ende wissen, wie es geht
Dem Thema Krankheit und Sterben werden wir alle zwangs-
läufig in unserem Leben begegnen. Oft macht uns die Situati-
on Sterbender in der Familie, im Freundeskreis oder in der 
Nachbarschaft sehr hilflos. Wie können wir Nahestehende am 
Ende ihrer Lebensreise gut begleiten und hilfreich umsorgen? 
Im Letzte-Hilfe-Kurs möchten wir Grundwissen und Orientie-
rungen sowie einfache Handgriffe vermitteln. Wir sprechen 
über die Normalität des Sterbens als Teil des Lebens, natürlich 
werden auch Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht an-
gesprochen. Wir thematisieren mögliche Beschwerden, die Teil 
des Sterbeprozesses sind und wie wir bei der Linderung helfen 
können. Wir überlegen abschließend gemeinsam, wie man 
Abschied nehmen kann und besprechen unsere Möglichkeiten 
und Grenzen.
Der Kurs besteht aus 4 Modulen
•	 Sterben als ein Teil des Lebens
•	 Vorsorgen und entscheiden
•	 Leiden lindern
•	 Abschied nehmen
und findet am Samstag, 28.2.2026 von 9.00 – 13.30 Uhr in 
Gerabronn, Blaufeldener Str. 14, im DG statt. Die Teilnahme 
ist kostenlos, freiwillige Spenden werden aber gerne entge-
gengenommen. Es wird um eine vorherige Anmeldung gebe-
ten.
Die Kursdurchführung erfolgt durch erfahrene und zertifizierte 
Kursleiterinnen des Hospiz-Begleitung Sterbender und ihrer 
Angehörigen e. V.. Mehr Informationen über die Letzten-Hilfe-
Kurse gibt es unter www.letztehilfe.info.
Kontakt für Anmeldungen und Fragen zu diesem Kurs:
Hospiz e. V. Handy: 0171/577 59 34 oder E-Mail: kontakt@
hospizdienst-hohenlohe-franken.de

Öffentlich zugänglicher 
Defibrillator (AED)
DS-Der Seniorendienst,
Kirchenweg 32, Wallhausen
Edeka Rühling, Frankenstraße 50, Wall-
hausen (während der Öffnungszeiten)

Bürgerhaus, Schloßstraße 4, 
Michelbach/Lücke

Kirchliche NachrichteNKirchliche NachrichteN

Allgemeine kirchliche Nachrichten
Wochenspruch zum Sonntag, 22. Februar 2026 – Invokavit 
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des 
Teufels zerstöre.� (1. Johannes 3,8b) 
Die Telefon-Andachten können Sie täglich unter der Num-
mer 07936/319 99 90 anhören.

Evangelische Kirchengemeinde  
Wallhausen und Schainbach

Freitag, 20. Februar 2026
19.00 Uhr Jugendtreff mit Tischkicker-Tur-
nier im Gemeindehaus in Hengstfeld.
Sonntag, 22. Februar 2026
Invokavit

	10.30 Uhr	 Gottesdienst in Schainbach 
		  mit Prädikantin Ruth Junker

Montag, 23. Februar 2026
	19.30 Uhr	 Kirchenchorprobe 
		  im Gemeindehaus in Hengstfeld
	19.30 Uhr	 Kirchengemeinderatssitzung 
		  im Gemeindehaus in Schainbach
Dienstag, 24. Februar 2026
	 9.30 Uhr	 Krabbelgruppe im Gemeindehaus in Wallhausen 

zum Thema „Bring dein Lieblingstier mit“
	18.00 Uhr	 Austrägertreffen 
		  im Gemeindehaus in Wallhausen
Mittwoch, 25. Februar 2026
	15.00 Uhr	 Konfirmandenunterricht 
		  im Gemeindehaus in Wallhausen
Sonntag, 1. März 2026
	 9.15 Uhr	 Gottesdienst in Schainbach mit Pfarrerin in Ruhe 

Inge Mayenknecht-Pohl
	 9.30 Uhr	 Kinderkirche in Wallhausen im Gemeindehaus 

(bis 11.30 Uhr).
	10.30 Uhr	 Gottesdienst in Wallhausen mit Pfarrerin in Ruhe 

Inge Mayenknecht-Pohl
		  Das Opfer ist für verfolgte und bedrängte Christen 

bestimmt.

Herzliche Einladung zur Jubelkonfirmation
Am Sonntag, 15. März feiern wir in diesem Jahr im Gottes-
dienst die Jubelkonfirmation. Dazu laden wir alle ein, die in 
diesem Jahr ein besonderes Konfirmationsjubiläum feiern. 
Wenn Sie als vor 50, 60, 65, 70 oder gar 80 Jahren konfirmiert 
worden sind, feiern Sie doch mit - auch wenn Sie nicht in Wall-
hausen konfirmiert wurden. 

Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr, der Kirchenchor gestaltet 
ihn mit. Gerne nehmen wir auch Ihren Namen mit auf, dazu 
melden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail (s. nachste-
hend) im Vorfeld im Pfarramt Wallhausen-Schainbach.



8 8/2026 Freitag, 20. Februar 2026

Vertretung im Pfarramt
Die Pfarrstelle ist vakant. Die Vertretung im Pfarramt hat 
freundlicherweise Pfarrer Bastian Hein aus Hengstfeld über-
nommen (Tel. 07955 2246, Bastian.Hein@elkw.de).

Öffnungszeiten im Pfarramt
Unsere Pfarramtssekretärin Barbara Hesser ist dienstags von 
10.00 Uhr - 12.00 Uhr und freitags von 14.30 Uhr - 16.30 Uhr 
im Pfarramt und unter 07955 2279 erreichbar. Sie können auch 
gerne jederzeit eine Mail an pfarramt.wallhausen-schain-
bach@elkw.de schicken.

Am 27. Februar 2026 ist das Pfarramt nicht besetzt.

Evangelische Kirchengemeinde 
Hengstfeld-Michelbach/Lücke

Freitag, 20. Februar 2026
 19.00 Uhr Jugendtreff mit Tischkicker-Tur-
nier im Gemeindehaus in Hengstfeld.
Sonntag, 22. Februar 2026 – Invokavit
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Bastian 
Hein und dem Posaunenchor in Michelbach/
Lücke in der Kirche.
 14.30 Uhr Kaffeenachmittag im Gemeinde-
haus in Hengstfeld.

Montag, 23. Februar 2026
 19.30 Uhr Kirchenchorprobe 
  im Gemeindehaus in Wallhausen.
Dienstag, 24. Februar 2026
 20.00 Uhr öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats 

in Michelbach im Gemeindehaus
Mittwoch, 25. Februar 2026
 15.00 Uhr Konfi rmandenunterricht 
  in Wallhausen im Gemeindehaus
 19.00 Uhr JCSteps – Tanzen für Erwachsene (bis 20.00 Uhr) 

in der alten Schule in Hengstfeld
 20.00 Uhr Posaunenchorprobe in Hengstfeld im Gemeinde-

haus
Donnerstag, 26. Februar 2026
 15.00 Uhr JCSteps – Tanzen für Kindergartenkinder (bis 

16.00 Uhr) im Gemeindehaus in Hengstfeld
 16.30 Uhr JCSteps – Tanzen für Grundschulkinder
  (bis 17.30 Uhr) in der alten Schule in Hengstfeld
 17.45 Uhr JCSteps – Tanzen für Teenager (bis 18.45 Uhr) in 

der alten Schule in Hengstfeld
Freitag, 27. Februar 2026
 16.30 Uhr Jungschar im Gemeindehaus in Hengstfeld. Es 

geht weiter mit der Geschichte von Daniel und wir 
machen Obstsalat.

Samstag, 28. Februar 2026
 19.00 Uhr Konzert des Landesposaunenchors in Hengst-

feld in der Kirche. Nach dem Konzert sind Sie herz-
lich zu einem Ständerling in der Kirche eingeladen.

Sonntag, 1. März 2026 – Reminiszere
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Bastian Hein in Hengst-

feld in der Kirche
  Das Opfer ist für verfolgte und bedrängte Christen 

bestimmt.
 10.00 Uhr Kinderkirche in Hengstfeld im Gemeindehaus mit 

dem Thema „Ostern“

Kath. Kirchengemeinde St. Michael
Rot am See/Wallhausen/Kirchberg

Pfarrbüro: Am Eichenhain 2,
74585 Rot am See, Tel. 07955/925043,
E-Mail: StMichael.RotamSee@drs.de
Homepage:  www.seelsorgeeinheit-
  hohenloher-ebene.de

Bürozeiten: Mittwoch von 8.30 – 11.30 Uhr.
Pfarrer Bernhard Fetzer, Tel. 07955/925045
Kirchen geöffnet
Unsere Pfarrkirche St. Michael in Rot am See ist dank der 
Bereitschaft von Freiwilligen aus der Gemeinde auch außer-
halb der Gottesdienste zum persönlichen Gebet geöffnet von 
9.00 – 18.00 Uhr. 

Vielen Dank für diesen ehrenamtlichen Dienst!
1. Fastensonntag
Schriftlesungen: Gen 2, 7-9; 3, 1-7; Röm 5, 12-19; Mt 4, 1-11
Samstag, 21. Februar 2026
 18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Austeilung der Asche in Lan-

genburg
Sonntag, 22. Februar 2026
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Rot am See
 10.30 Uhr Eucharistiefeier in Schrozberg
GOTTESDIENSTE AN DEN WERKTAGEN
Dienstag, 24. Februar 2026
 16.00 Uhr Andacht im Fürst-Ludwig-Haus in Kirchberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Langenburg
Mittwoch, 25. Februar 2026
 18.00 Uhr Rosenkranzgebet in Bartenstein
2. Fastensonntag
Schriftlesungen: Gen 12, 1-4a; 2 Tim 1, 8b-10: Mt 17, 1-9
Kollekte: Caritas-Fastenopfer
Samstag, 28. Februar 2026
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Bartenstein
Sonntag, 1. März 2026
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Blaufelden
 10.30 Uhr Eucharistiefeier – Familiengottesdienst in Gerabronn
 10.30 Uhr Wortgottesfeier in Schrozberg

Bitte, denken Sie daran …
...  uns alle Bilder und Grafi ken, die im Mitteilungsblatt 

abgedruckt werden sollen, als 
separaten Dateianhang
 zu übermitteln, da sonst eine einwandfreie Wieder-

gabe im Druck bzw. eine Veröffentlichung nicht 
 gewährleistet werden kann. Vielen Dank!

Ihr Krieger-Verlag



 Freitag, 20. Februar 2026 8/2026  9

GOTTESDIENSTE AN DEN WERKTAGEN
Dienstag, 3. März 2026
 16.00 Uhr Andacht im Johannes-Brenz-Haus in Blaufelden
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Gerabronn
Mittwoch, 4. März 2026
 10.00 Uhr Andacht im Haus am Brühlpark in Schrozberg
 18.00 Uhr Rosenkranzgebet in Bartenstein
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Bartenstein
Donnerstag, 5. März 2026
 14.00 Uhr Andacht in Gerabronn
 15.30 Uhr Andacht in Pfl egehaus in Brettheim
 18.00 Uhr Rosenkranzgebet in Schrozberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Schrozberg
Freitag, 6. März 2026
 19.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen in Schrozberg, 
  evang. Gemeindehaus
 19.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen in Gerabronn, 
  kath. Gemeindesaal
 19.30 Uhr Weltgebetstag der Frauen in Bartenstein, 
  kath. Gemeindesaal
 19.30 Uhr Weltgebetstag der Frauen in Blaufelden, 
  kath. Kirche
 19.30 Uhr Weltgebetstag der Frauen in Langenburg, 
  kath. Kirche

Für unsere Seelsorgeeinheit:
Erstkommunionvorbereitung
Die Gruppe Nord trifft sich
am:  Mittwoch, 25. Februar 2026
um:  16.00 Uhr
im:  katholischen Gemeindesaal in Schrozberg
zur Vorbereitung auf die Erstkommunion.

Die Gruppe Süd trifft sich
am:  Donnerstag, 26. Februar 2026
um:  16.00 Uhr
im:  katholischen Gemeindehaus in Rot am See
zur Vorbereitung auf die Erstkommunion.
Beide Gruppen treffen sich am Sonntag, 1. März 2026 um 
10.30 Uhr zum Familiengottesdienst in Gerabronn. Dazu sind 
die Familien herzlich eingeladen!

Diakoniestation Blaufelden
www.diakoniestation-blaufelden.de

Bürozeiten  Mo. – Do.   8.00 – 16.30 Uhr
 Fr.   8.00 – 13.00 Uhr

Verwaltung: Tel. 07953/886-23
Beratung/Pfl ege:  Tel. 07953/886-18
Hauswirtschaft/Familienpfl ege: Tel. 07953/886-34
Betreuung 07953/886-64
Essen auf Rädern/Hausnotruf Tel. 07953/886-25
Pfl egeteam Wallhausen:  Tel. 07955/7841

Aus dem VereinslebenAus dem Vereinsleben

Förderverein 
Bürgerhaus Michelbach/Lücke
Der Förderverein Bürgerhaus Michelbach/Lücke 
lädt herzlich ein zur Jahreshauptversammlung 
am

Donnerstag, den 5.3.2026, um 19.00 Uhr
im Bürgerhaus in Michelbach/Lücke.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bericht der Schriftführerin
3.  Kassenbericht
4.  Bericht Kassenprüfer
5.  Grußworte
6.  Entlastung
7.  Ehrungen
8.  Ausblick 2026
9.  Verschiedenes
Wünsche und Anträge sind schriftlich bis Freitag, 27.2.2026, 
an den 1. Vorsitzenden, Dirk Karst, Kreuzweg 1, einzureichen.
Auf eine rege Teilnahme freut sich die Vorstandschaft.

Schützenverein Hengstfeld
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Freitag, den 6.3.2026 um 20.00 Uhr im Schüt-
zenhaus
Tagesordnung
1.   Begrüßung und Feststellung der Beschluss-

fähigkeit
2.  Totenehrung

 3.  Rechenschaftsberichte
  a) Vorstand
  b) Schatzmeister
  c) Sportleiter
  d) Jugendleiter
  e) Kassenprüfer
 4.  Aussprache zu den Berichten
 5.  Entlastung
 6.  Neuwahlen Gruppe II
  a) Schützenmeister
  b) Schatzmeister
  c) Jugendleiter
  d) 3 Beisitzer
  e) Kassenprüfer
 7.  Ehrungen
 8.  Termine
 9.  Wünsche und Anregungen
 10. Schlusswort
Wünsche und Anträge zur Tagesordnung sind bis 27.2.2026 
beim 1. SM Dieter Held einzureichen.
Ich hoffe auf zahlreiche Teilnahme.
Mit Schützengruß Marco Ströbel

Fritzengesellschaft Hengstfeld
Hallo Ihr Fritzen mit Partner!
Am Samstag, den 7. März 2026 um 19.00 Uhr 
im Gasthaus „Krone“ in Leitsweiler fi ndet unse-
re diesjährige Jahreshauptversammlung statt. 
Dazu möchten wir alle Friedericken, Friedlinden, 
Friedolinen, Friedas, Friedrichs, Frieders, Frit-
zen mit Partnern und auch Freunde recht herz-
lich einladen. Es sind auch Nichtmitglieder herz-
lich willkommen.

Wir geben wie immer einen Überblick über das abgelaufene 
Jahr sowie für das laufende Jahr.
Auf zahlreichen Besuch freut sich die Vorstandschaft.

Jagdgenossenschaft Hengstfeld
Am Montag, den 16. März 2026, um 19.30 Uhr fi ndet im Ver-
einsheim der Spielvereinigung Hengstfeld die Jahreshauptver-
sammlung der Jagdgenossenschaft Hengstfeld mit folgender 
Tagesordnung statt:
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Tagesordnung:
	1.	 Begrüßung
	2.	 gemeinsames Essen
	3.	 Geschäftsbericht
	4.	 Kassenbericht
	5.	 Entlastung
	6.	 Verwendung Jagdpachtgeld
	7.	 Verschiedenes
Anträge zur Versammlung sind bis spätestens 2.3.2026 bei der 
Vorstandschaft einzureichen.
Wir bitten alle Teilnehmenden, sich beim Vorstand Erich Keberer, 
unter der Tel. 07955/3149, anzumelden.
Auf zahlreichen Besuch freut sich die Vorstandschaft.

Jagdgenossenschaft Wallhausen
Wie bereits angekündigt, findet am Freitag, 13. März 2026 ein 
Ausflug der Jagdgenossenschaft Wallhausen statt.
Wir fahren nach Wilburgstetten zur Firma Rettenmeier. Dort 
erhalten wir im Rahmen einer Werksführung einen Einblick in 
das modernste Sägewerk Europas. Die Führung dauert ca. 
2 Stunden und es wird eine Wegstrecke von ca. 3 km zurück-
gelegt. Für die Führung ist festes, umschließendes Schuhwerk 
erforderlich und sie ist nicht barrierefrei. Wer an der Betriebs-
führung nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, die Warte-
zeit im Aufenthaltsraum zu überbrücken.
Nach der Betriebsbesichtigung fahren wir noch zu einer Gast-
wirtschaft zum Abendessen.
Abfahrtszeiten:
Limbach		  12.00 Uhr
Schainbach		  12.10 Uhr
Wallhausen		  12.15 Uhr
(Rathausplatz)
Anmeldungen sind ab sofort bei unserer Vorständin Rahel 
Thorwarth, Tel. 0151 18427806, ab 18.00 Uhr möglich.
Anmeldeschluss ist am 6. März 2026.
Die Rückkehr zu den Abfahrtsorten ist für ca. 21.00 Uhr ge-
plant.
Alle Jagdgenossen sind mit Partner zu diesem Ausflug sehr 
herzlich eingeladen. 
Die Vorstandschaft freut sich auf eine rege Teilnahme.

Obst- und Gartenbauverein Wallhausen
Herzliche Einladung zum Stammtisch am Don-
nerstag, 5. März, um 19.30 Uhr im Gemeinde-
haus in Schainbach
Alle Mitglieder – und die es noch werden wollen – 
sind herzlich willkommen zum Austausch über 
unsere aktuellen und zukünftigen Projekte!

SpVgg. Hengstfeld-Wallhausen
Mitgliedsbeitrag 2026
In den kommenden Wochen wird der Beitrags-
einzug 2026 vorbereitet. Wir bitten deshalb alle 
Mitglieder zu prüfen, ob sich seit dem letzten 
Einzug die Bankverbindung geändert hat. Sollte 
dies der Fall sein und Sie haben uns dies noch 
nicht mitgeteilt, erteilen Sie uns bitte ein SEPA-
Lastschriftmandat für die neue Bankverbindung. 

Ein entsprechender Vordruck ist auf unserer Homepage (unter 
Verein/Dokumente) veröffentlicht. Bitte lassen Sie uns die Än-
derung entweder
	- per Mail an info@spvgg-hengstfeld.de oder
	- im Briefkasten am Vereinsheim

bis spätestens 22.2.2026 zukommen.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 28.3.2025 wurde 
eine moderate Beitragsanpassung zum 1.1.2026 beschlossen. 
Hieran möchten wir an dieser Stelle nochmals erinnern.
Nachfolgend eine Übersicht der geänderten Mitglieds-
beiträge ab 1.1.2026:
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	�  35,00 €
Erwachsene (ab Vollendung des 18. Lebensjahres)	� 70,00 €
Familienbeitrag 
(Ehepaar und Kinder der Familie bis 18 J.) � 105,00 €
Eine vollständige Übersicht aller Mitgliedsbeiträge ist auf un-
serer Homepage (unter Verein/Dokumente) veröffentlicht.

Gesamtverein
Jahreshauptversammlung 
der SpVgg Hengstfeld-Wallhausen
Freitag, 27.3. ab 20.00 Uhr im Vereinsheim 
Tagesordnung u. a. Rückblick, Berichte, Wahlen, Verleihung 
des Sportabzeichens.

Abteilung Fußball
Aktuelles von der Fußballabteilung
Termine der Testspiele:
TSV Vellberg – SpVgg Hengstfeld: � abgesagt
TSV Blaufelden – SpVgg Hengstfeld: �abgesagt
SpVgg Hengstfeld – SG Mosbach/Breitenau: 
Samstag, 21.2., 11.00 Uhr (in Satteldorf Kunst-
rasenplatz).

FC Dombühl II – SpVgg Hengstfeld: 
Sonntag, 8.3., 13.00 Uhr (Kunstrasenplatz TSV Crailsheim)

Die Vorbereitung auf die Rückrunde verlief hauptsächlich wet-
terbedingt etwas holprig. Auf unseren Plätzen ging bisher gar 
nichts, zum Glück konnte die Mannschaft nach Rot am See 
ausweichen oder in die Halle. Zudem mussten die ersten bei-
den Testspiele abgesagt werden.
Die nächsten sollten eigentlich stattfinden, wurden ja extra auf 
Kunstrasen verlegt.
Und weil die Wettervorhersage weiterhin nicht gut aussieht, 
werden wir wohl weiter improvisieren müssen.

Mitteilungen  Mitteilungen  
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Landjugend Rot am See
Generalversammlung
Die Landjugend Rot am See lädt zur Generalversammlung am 
Dienstag, den 24.2.2026 um 20.00 Uhr im Musdorfer Vereins-
heim ein.
Tagesordnungspunkte:
	 1.	Begrüßung durch die Vorsitzenden
	 2.	Tätigkeitsberichte der Vorsitzenden
	 3.	Tätigkeitsbericht des Schriftführers
	 4.	Tätigkeitsbericht des Kassiers
	 5.	Bericht des Kassenprüfers
	 6.	Entlastungen
	 7.	Satzungsänderung § 13 der Vereinssatzung
	 8.	Sonstiges

Reubacher Sommertheater
Der Ticketvorverkauf startet am 1.3.2026!
Dieses Jahr zeigt das Ensemble um Regisseurin Patricia Foik 
die Wildererkomödie „Die Geistertreiber“, von Lisa Hanöffner.

Zum Inhalt:
Der habgierige Gutsverwalter Ignatz Ramsauer verfolgt dunk-
le Pläne. Während auf dem stattlichen Bügelhof die Vorberei-
tungen für die alljährliche große Treibjagd laufen, nutzt er 
seine Machtstellung aus, um seine Holzknechte zur Wilderei 



zu zwingen und so heimlich ein hübsches Sümmchen neben-
her einzustreichen.
Doch sein eigentliches Ziel ist weit ehrgeiziger: Er will das Erbe 
seiner Stieftochter an sich reißen. Skrupellos verbündet er sich 
mit dem zwielichtigen Bürgermeister und schmiedet einen hin-
terhältigen Plan, um die junge Frau um Hab und Gut zu bringen.
Dabei haben Ramsauer und sein Komplize jedoch nicht mit 
dem Zusammenhalt der guten Seelen im Dorf gerechnet. Ent-
schlossen setzen diese alles daran, die finsteren Machen-
schaften des geldgierigen Verwalters zu vereiteln und setzen 
dabei im wahrsten Sinne Himmel und Hölle in Bewegung.
Als dann auch noch ein geheimnisvoller Fremder im Dorf auf-
taucht, überschlagen sich die Ereignisse und die Geschichte 
nimmt eine dramatische Wendung.
Und schließlich sind sie da – die Geister, die gerufen wurden...
Erleben Sie einen unvergesslichen Theaterabend voller Span-
nung und Emotionen! Das mitreißende Stück entführt Sie in 
eine Welt aus Jagd und Wilderei, dunklen Machenschaften und 
Intrigen. Freuen Sie sich auf dramatische Wendungen, ge-
heimnisvolle Figuren und eine Geschichte, die Sie von der 
ersten bis zur letzten Minute fesseln wird.
Gespielt wird an folgenden Terminen:
Freitag, 3.7.2026		  Donnerstag, 9.7.2026
Samstag, 4.7.2026		  Freitag, 10.7.2026
Sonntag, 5.7.2026		  Samstag, 11.7.2026
Beginn des Stückes ist jeweils 20.30 Uhr, Festbetrieb mit 
Bewirtung ab 19.00 Uhr.
Ab dem 1.3.2026, 8.00 Uhr können Tickets für die diesjährige 
Saison im neuen, verbesserten Onlineshop (Reservix, 
Hotline 0761/88849999) über die Homepage www.reubacher-
sommertheater.de sowie das Rathaus Rot am See (Tel. 
07955/381-0 ) und den Ticketshop des Hohenloher Tagblatts 
(Tel. 07951/409112) erworben werden.

Was sonst noch  Was sonst noch  
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Kreislandfrauen Crailsheim
Die Herbstreise der KreisLandFrauen Crailsheim führt vom  
22. bis 27. September 2026 mit dem Bus nach Paris und in die 
Champagne. Freuen Sie sich auf die pulsierende Metropole 
Paris an der Seine, die mit ihren weltberühmten Sehenswür-
digkeiten und charmanten Vierteln begeistert. 
Ebenso erwartet Sie die malerische Landschaft der Cham-
pagne – eine traditionsreiche Region voller Anmut und Reize 
sowie die Heimat des weltberühmten Champagners. 
Das detaillierte Reiseprogramm finden Sie auf der Homepage 
der KreisLandFrauen unter www.kreislandfrauen-crailsheim.de. 
Für Anmeldungen und weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an Inge Weible, 
Telefon: 07951/7827, Mobil: 0152/04070071, 
E-Mail: weible-reisen@kreislandfrauen-crailsheim.de

Diak Klinikum Landkreis Schwäbisch Hall

Neue Therapien bei Alzheimer
Die Alzheimer-Krankheit konnte bislang nicht wirklich behan-
delt werden. Umso mehr freut sich Professor Dr. Benjamin 
Knier, Chefarzt der Klinik für Neurologie und Gerontoneurolo-
gie am Haller Diak Klinikum, darüber, dass nun Medikamente 
zur Verfügung stehen, die die Situation der Patientinnen und 
Patienten spürbar verbessern. Über die neuen Therapiemög-
lichkeiten spricht Knier im Rahmen der DIAKademie-Vorträge 
am Dienstag, 3. März, um 19.00 Uhr im Haus der Bildung in 
Schwäbisch Hall.
Morbus Alzheimer ist eine unheilbare Erkrankung des Gehirns, 
die mehr und mehr Menschen betrifft. Doch jetzt sind auch in 
Europa zwei Medikamente zugelassen, die den Verlauf der 
Krankheit nachweislich verlangsamen. Bislang wurden sie in 
Deutschland nur in Uni-Kliniken verabreicht, seit Kurzem auch 

im Diak Klinikum. Die Alzheimer-Krankheit ist nicht die einzige, 
aber die häufigste Demenz. Sie ist für 60 bis 70 Prozent aller 
Demenzerkrankungen verantwortlich. Die Krankheit ist nach 
dem Arzt Alois Alzheimer benannt, der sie im Jahr 1906 erst-
mals beschrieben hat. Typisch für diese Krankheit ist eine  
zunehmende Verschlechterung der kognitiven Leistungs- 
fähigkeit. Betroffene tun sich immer schwerer, die Herausfor-
derungen des Alltags zu meistern, sie bilden Verhaltensauffäl-
ligkeiten aus und schließlich kommt es zu neuropsychiatri-
schen Symptomen.
Bislang gab es keine medikamentösen Möglichkeiten, den Er-
krankungsverlauf zu stoppen oder abzumildern. Doch im ver-
gangenen Jahr wurden zwei Wirkstoffe zugelassen, die das 
Fortschreiten der Erkrankung nachweislich verlangsamen und 
so den Betroffenen mehr Lebensqualität verschaffen. Profes-
sor Knier spricht in seinem Vortrag auch typische Frühsymp-
tome einer demenziellen Entwicklung an (in Deutschland 
werden jährlich etwa 300 000 neue Demenzerkrankungen 
registriert) und legt Möglichkeiten der Diagnostik sowie thera-
peutische Optionen dar.

Info: Der Alzheimer-Vortrag von Professor Dr. Benjamin Knier 
findet am Dienstag, 3. März, um 19.00 Uhr im Haus der Bil-
dung in Schwäbisch Hall statt. Der Eintritt ist frei.

Maschinen- und Betriebshilfsring Blaufelden
Stromspeicher – eine wirtschaftliche Alternative?
Zu diesem Thema organisieren der Maschinen-und Betriebs-
hilfsring Blaufelden e. V. und der VLF Schwäbisch Hall einen 
Informationsabend am Dienstag, den 24. Februar 2026 um 
19.30 Uhr in der Ernst-Sachs- Liederhalle in Schrozberg- 
Schmalfelden. Tobias Vetter vom Fachzentrum Energie und 
Landwirtschaft der Landw. Lehranstalten in Triesdorf spricht 
zum Thema: „Stromspeicher, eine wirtschaftliche Alternative 
für Haus und Hof“.
Für die Energiewende spielen Stromspeicher eine zentrale 
Rolle. Sie ermöglichen es, die erzeugte Energie aus Photo-
voltaikanlagen oder Windkraft effizienter zu nutzen, Versor-
gungssicherheit zu erhöhen und langfristig Kosten zu senken. 
Doch welche Technologien und Trends gibt es?

kindernothilfe.de/testament

Machen  
Sie mehr  
aus Ihrem 
Testament.

Zum Beispiel einen  
Schulabschluss.

In schweren Zeiten helfen wir tragen

Undine und Josefi n Ewert



� WINTERGÄRTEN, WOHNRAUMERWEITERUNGEN,
OUTDOOR LIVING: viele Wintergärten, Überdachungen & 
Sommergärten komplett aufgebaut

� FACHVORTRÄGE: aktuelle Fördermaß-
nahmen, Einbruchschutz

� HAUSTÜRAKTIONEN: neue Modelle zu 
Spitzen-Preisen, barrierefreie Haustüren

� FENSTER: Nullschwelle, Komfortbeschlag...
� FOOD: Fränkische Spezialitäten (Sa./So.), 

Kaffee & Kuchen (So.), Küchle (Sa./So.)
� LIVE: Fensterproduktion & Einbruchversuche
� FÜR KINDER: Torwand & Nürnberg-Falcons Basketballcourt
� 20+ MITAUSSTELLER: Bauen, Wohnen, Autos & Lifestyle

Jechnerer GmbH · Industriestr. 10 · 91567 Herrieden · Tel. 0 98 25  9 40-0

www.jechnerer.de

14.+15. März 10 -17 Uhr

HAUSMESSE

ALLE INFOS UND 
MITAUSSTELLER:

VERKAUFSOFFENER
SONNTAG inkl.
Frühjahrsmarkt

Alters- und 
behindertengerechtes 

BAUEN+
WOHNEN

WIR
SUCHEN
DICH!

Schubbodenfahrer
(m/w/d) ca. 50% im Fernverkehr

Schneider & Sohn GmbH & Co. KG
Landwehrstr. 19
74572 Gammesfeld
07958 32 1
karriere@schneiderundsohn.de
www.schneiderundsohn.de

ESUCHE
DICH!D H!DD C

WIR HABEN DEN
JOB FÜR DICH!

Schneider & Sohn GmbH & Co. KG
Landwehrstr. 19
74572 Gammesfefef ld

07958 32 1
karriere@schneiderundsohn.de
www.schneiderundsohn.de

Voll-/Teilzeit in Gammesfeld und/oder Wiedersbach

LKW-Fahrer
(m/w/d)

Straßenbauer
(m/w/d)

Tiefbaufacharbeiter
(m/w/d)

B NBEN DEN
DICH!D !DD

    
 

 
 

  

    
 

 
 

  

! WIR SUCHEN !
Schreiner/Monteur/
Quereinsteiger/Azubi

(m/w/d)

Fensterbau 
GmbH & Co. KG

Schloßstr. 7  |  74572 Blaufelden-Gammesfeld
Tel. 07958/363  |  E-Mail: info@hemer-fenster.de

www.hemer-fenster.de 

Appartement/Kursuite zu vermieten!
Neubau, 40 m2, Wohn-/Esszimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, 
Dusche/WC, Balkon, Stellplatz Tiefgarage, kurzfristig frei. Nur 100 m 
zur Europa-Therme, gegenüber Freizeitpark, sehr schöne Lage, 
Osteopathie/Physiotherapie und Kosmetik im Haus.
Die Vermietung für die Suite-Nr. 321 ist nur über die Appartement-
Vermietung Schreiner, Rezeption im Foyer der Europaresidenz möglich.

Telefon 0 79 57/81 01 u. 01 72/6 44 13 96

Kur/Urlaub im schönen BadFüssing

Krieger-Verlag GmbH 
Fachverlag für Amts- und Mitteilungsblätter

Rudolf-Diesel-Str. 41, 
74572 Blaufelden

Telefon 07953/9801-0 

www.krieger-verlag.de

HIERHIER
…könnte Ihre Anzeige stehen!


